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1. Art der baulichen Nutzung
§11 Abs.3 Nr.2, BauNVO

§6 Abs.1 und  Abs. 2 Nr.1, 2 und 5  BauNVO

Sonstiges Sondergebiet Gärtnerei

Sonstiges Sondergebiet großflächiger 
Einzelhandel

Sonstiges Sondergebiet Mehrzweckplatz

Mischgebiet

IV TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

Die planlich festgesetzten Pflanzmaßnahmen von Solitärbäumen sind vor Nutzungsaufnahme zu pflanzen.

Es sind ausschließlich standortgerechte Laubgehölze zulässig.
Der verfügbare Wurzelraum muss je Solitärbaum mindestens 12 m³ betragen.

Festgesetzter Baumbestand, der z.B. aus Altergründen oder Beschädigung verloren geht, muss innerhalb 
eines Jahres durch eine Neupflanzung in der festgesetzten Pflanzqualität ersetzt werden.

Es sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans
- bei der Begrünung im SO „Großflächiger Einzelhandel und SO Festplatz" 
  mindestens 5 verschiedene Baumarten der Liste A 
- bei der Eingrünung des Festplatzes alle Sträucher der Liste B zu verwenden.

Begrünung SO „Großflächiger Einzelhandel“ und "SO Mehrzweckplatz"

Liste A: Solitärbäume 
Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x v. (3 mal verpflanzt), StU 18-20 (Stammumfang 18-20)

Acer campestre - Feldahorn
Acer platanoides - Spitzahorn
Carpinus betulus - Hainbuche
Prunus padus - Traubenkirsche
Quercus robur - Eiche
Sorbus aria - Mehlbeere
Tilia cordata - Winterlinde

Liste B: heimische Solitärsträucher auf 50 % Böschungen:
Pflanzqualität: Strauch, 2 x verpflanzt, mindestens 3 Triebe, Höhe 125-150
Corylus avellana - Haselnuss
Crataegus monogyna - Weißdorn
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche
Rosa canina - Heckenrose
Salix caprea - Salweide (männlich und weiblich!)
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
Cornus mas - Kornelkirsche

Begrünung von Einfriedungen A. SO „Großflächiger Einzelhandel“
Einfriedungen im Freigelände der Verbrauchermärkte sind mit mehrjährigen, ausdauernden Kletterpflanzen 
zu begrünen.

Begrünung Freiflächen 
Die Freiflächen  sind mit blütenreichen Saatgutmischungen 
(Kräuteranteil mindestens 50%) zu begrünen. Pflege durch maximal 3 Schnitte / Jahr.
Die Anlage von Bodendeckerpflanzungen ist unzulässig.

Begrünung Mischgebiet

Pro 250 m² nicht überbauter bzw. befestigter Grundstücksfläche sind zur Durchgrünung des Baugebietes
mindestens ein Laubbaum der Wuchsklasse II oder ein Obstbaum und 5 Sträucher zu pflanzen.
Nadelgehölze dürfen ersatzweise nicht verwendet werden!
Am östlichen und nördlichen Rand des Baugebietes sind die Pflanzmaßnahmen gemäß planliche
Festsetzungen 5. auszuführen.

Zu verwendende Gehölze in Baugrundstücken
A)          Bäume:
                     Malus domestica                      Wild-Apfel
                     Prunus avium                             Vogel-Kirsche
                     Prunus padus                             Trauben-Kirsche
                     Sorbus aucuparia                      Eberesche
                     Acer campestre                        Feld-Ahorn
                     Carpinus betulus                       Hainbuche 
B)         Obstbäume bzw. Nussbäume als Hochstamm
C)         Sträucher
                    Cornus sanguinea                          Hartriegel
                    Corylus avellana                             Hasel
                    Cornus mas                                      Kornelkirsche
                    Euonymus europaeus                     Pfaffenhütchen
                    Lonicera xylosteum                         Heckenkirsche
                    Ligustrum vulgare                            Liguster
                    Crataegus monogyna                    Weißdorn
                    Rosa canina                                     Hunds-Rose
                    Salix caprea                                     Sal-Weide
                    Sambucus nigra                               Holunder
                    Viburnum opulus                              Gemeiner Schneeball
                    Viburnum lantana                            Wolliger Schneeball

In den privaten Grünflächen ohne Pflanzauflagen und um das Gebäude sind ergänzend für 
strauchartige und bodendeckende Bepflanzung Ziersträucher zugelassen.

Unzulässige Pflanzenarten
Landschaftsfremde hochwüchsige Baumarten mit bizarren Wuchsformen und auffälliger Laub- und 
Nadelfärbung wie Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw. sowie alle Trauer- oder 
Hängeformen (in allen Arten und Sorten), dürfen nicht gepflanzt werden.

Wiesenflächen
Die Neuansaaten sind mit autochthonem Saatgut mit hohem Staudenanteil vorzunehmen.

Bodenversiegelung
Eine Bodenversiegelung mit Folien und/oder Schotter ("Schottergarten") ist unzulässig.

V. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR WASSERWIRTSCHAFT
Die Abwasserbeseitigung erfolgt im Trennsystem :

1. Oberflächenentwässerung
Ein Wasserrechtsverfahren wird eingeleitet.

1.1 Oberflächenentwässerung
Das auf dem Grundstück anfallende Regenwasser von versiegelten Flächen und Dachflächen 
darf nicht auf öffentliche Verkehrsflächen abfließen. Es muss auf dem Grundstück versickern oder 
über den neu zu errichtenden Kanal in den Vorfluter abgeleitet werden.
Zur Rückhaltung ist eine Fläche (Regenrückhaltebecken) festgesetzt.

2. Schmutzwasserentsorgung
Das anfallende Schmutzwasser ist über einen Schmutzwasserkanal abzuleiten und an die  
Kanalisation der Gemeinde anzuschließen.

VI. FESTSETZUNGEN ZUM IMMISSIONSSCHUTZ

b. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN SO "MEHRZWECKPLATZ"
1. Art der baulichen Nutzung

Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO. Abs. 2 Bau NVO 
mit Zweckbestimmung "Mehrzweckplatz"

Zweckbestimmung:
- öffentlicher Parkplatz
- Veranstaltungsfläche für örtliche Märkte , Feste, Veranstaltungen etc. 
- Standort für zeitlich befristete Veranstaltungen der örtlichen Gemeinschaft
- Weitere Nutzungen sind im Einzelfall zulässig, wenn sie dem Charakter des 
  Sondergebietes als Fest- und Veranstaltungsfläche entsprechen und keine 
  unzumutbaren Belästigungen hervorrufen.

unzulässig:
- dauerhafte gewerbliche Nutzungen
- dauerhafte bauliche Anlagen mit Aufenthaltscharakter

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 max. zulässige GRZ 0,8

2.2 Wandhöhe 
Dauerhafte Gebäude max. 5,00 m

Als Wandhöhe gilt das Maß von OK geplantem Gelände
unter Berücksichtigung des Höhenfixpunktes + 562,00 ü NHN
bis zum Schnittpunkt der Außenhaut mit der Dachhaut an der Traufe 
bzw. Oberkante der Attika bei Flachdachgebäuden.

3. Bauliche Anlagen
Zulässig sind temporäre oder mobile Aufbauten wie:
- Festzelte, Bühnen, Verkaufsstände, Fahrgeschäfte
- provisorische Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse,
- mobile sanitäre Einrichtungen
- Schausteller Wohnwagen
- Beleuchtungs- und Lautsprecheranlagen etc.

Zulässig sind dauerhafte Sanitärgebäude:
Feste bauliche Anlagen dürfen ausschließlich der sanitärtechnischen Versorgung 
(Toiletten, Waschgelegenheiten, Abstellräume für Reinigung/Entsorgung) und 
ggf. dem Betrieb des Festplatzes dienen (technische Versorgung).
max. Grundfläche: 100 m² 

4. Geländeveränderung 
Die Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis zu einer Höhe von 2,50 m bezogen auf 
den Höhenfixpunkt 562,00 m ü NHN zulässig und 
Geländeveränderungen sind mit einem Gefälle von max. 35°  auszuführen. 
Stützmauern sind bis zur Grundstücksgrenze in einer Höhe von max. 1,75 m zulässig.

9. Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur an der Gebäusefassade oder als Pylone zulässig. 

Freistehende Werbeanlagen:
- maximal zwei freistehende Werbepylone 
- bis zu einer Höhe von 8,50 m ab OK geplantem Gelände
- bis zu einer Breite von 3 m 
  Fahnenmasten:
- maximal 6 freistehende Fahnenmasten 
- bis zu einer Höhe von 8,00 m ab OK geplantem Gelände
- Fahnengröße max. 1,7 x 4,20m

Dachwerbung ist grundsätzlich unzulässig.

Die Beleuchtung mit grellen Farben, Blink- und Wechsellicht ist grundsätzlich unzulässig.
Werbeanlagen, die auf die öffenttlichen Straßen ausgerichtet sind und durch eine ablenkende Wirkung 
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Straße beeinträchtigen können, sind nicht zulässig.

10. Beleuchtung des Betriebsgeländes

Die Beleuchtung des Geländes darf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigen.

Die Außenbeleuchtung muss folgende Anforderungen erfüllen:
In der Nacht (22h – 6h) darf die Außenbeleuchtung nur eingeschaltet werden, solange und soweit
sich Menschen im Außenbereich aufhalten. Die Außenbeleuchtung darf eine Lumenzahl von
maximal 6000 nicht überschreiten.
Hauswände, Mauern, Bäume und Sträucher dürfen nicht angestrahlt werden.
Alle Leuchten müssen abgeschirmt sein und ein geschlossenes Gehäuse unter 60°C aufweisen.
Der UV-Anteil ist auf LED warm white unter 3.000 Kelvin zu beschränken.
Die Lichtpunkthöhe der Lampen ist auf die folgenden Höhen zu begrenzen:
- Lampen zur Beleuchtung der mit Kraftfahrzeugen befahrbaren Verkehrswege und Stellplätze: 7 m
- Lampen zur Beleuchtung von Fußwegen: 7 m
Es dürfen ausschließlich Lampen mit Richtcharakteristik (sogenannte „Full-Cut-Off“-Lampen)
verwendet werden.
Von den vorstehenden Restriktionen sind Beleuchtungsanlagen ausgenommen,
soweit dies aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich ist.

c. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN MI

1. Art der baulichen Nutzung

Mischgebiet nach §6 BauNVO, Abs. 1 und 2, Nr. 1, 2 , 4, 5

zulässig sind:
Wohngebäude, 
Geschäfts- und Bürogebäude 
sonstige Gewerbebetriebe
Anlagen für Verwaltung, sowie kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

ausgeschlossen sind nach § 6 BauNVO Abs. 2 Nr. 3, 6, 7, 8:
Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes
Gartenbaubetriebe
Tankstellen 
Vergnügungsstätten

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 max. zulässige 
GRZ : 0,4

2.2 Wandhöhe

Als Wandhöhe gilt das Maß von OK geplantem Gelände
bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut an der Traufe bzw. OK Attika.

Sattel- und Pultdach max. 9,50 m
Flachdach 10,50 m

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen
   
Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch eine Baugrenze festgesetzt. 

Außerhalb der Baugrenzen und Umgrenzung von Flächen für Garagen, 
Carports und Nebenanlagen sind untergeordnete Nebenanlagen gem.
§ 14 BauNVO und verfahrensfreie Vorhaben gem. Art. 57 BayBO zulässig.

Im gesamten MI ist eine offene Bauweise festgesetzt

4. Abstandsflächen

Die Geltung der Abstandsflächen gemäß Art. 6  der BayBo wird angeordnet.

5. Geländeveränderung 

Die Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig und 
mit einem Gefälle von max. 35°  auszuführen.
Stützmauern sind bis zur Grundstücksgrenze in einer Höhe von max. 1,50 m zulässig.

6. Stellplätze und Lagerflächen

Stellplätze sind in wasserdurchlässigen Belägen herzustellen 
(z. B. Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, oder andere wasserdurchlässige 
Belagsarten).

7. Einfriedung

Zulässig sind Holzzäune, Drahtzäune und Metallzäune ohne Sockel, Gesamthöhe max. 1,20 m.

Um die Kleintierwanderung, zu gewährleisten, muss der Zaun 15 cm Abstand zum Boden einhalten.
Lebende Zäune, freiwachsende und geschnittene Hecken sind nur mit einheimischen Laubgehölzen 
zugelassen. (siehe zu verwendende Gehölze).

8. Gebäudegestaltung

8.1 Dachform und Dachneigung
Satteldach:                            Dachneigung:  10° - 38°
Pultdach:                               Dachneigung:   5° - 12°                 

Allgemein:
Bei Pultdächern muss die Dachneigung dem Hang folgen.

8.2 Solare Strahlungsenergie
Zur Ausnutzung solarer Strahlungsenergie sind Fassaden- und Dachkollektoren zulässig.

9. Garagen und Nebenanlagen
Garagen, Carports und  Nebenanlagen sind nur innerhalb der Fläche für Garagen und Carports sowie 
innerhalb der Baugrenze zulässig. 

max. zulässige mittlere Wandhöhe: 3,50 m
Als Wandhöhe gilt das Maß von OK geplantem Gelände auf der Zufahrtsseite bis zum Schnittpunkt 
der Außenwand mit der Dachhaut an der Trauf bzw. bei Flachdach OK der Attika. 

Dachform/-neigung:  Satteldach: 10° - 38° , Pultdach mit 5°-12° oder Flachdach: 0° bis 5°
Dachdeckung:          Bei Metalleindeckungen ist mindestens die Korrosionsschutzklasse III nach 
                                    DIN 55928-8 bzw. die Korrosivitätskategorie C 3 (Schutzdauer: „lang“) 
                                    nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten.

2. SO Mehrzweckplatz

Zulässig sind Vorhaben (Anlagen und Veranstaltungen) deren Geräusche, die in der nachfolgenden Tabelle 
angegebenen Emissionskontingente nach DIN 45691:2006-12 - “Geräuschkontingentierung“ weder tags 
(6.00 – 22.00 Uhr (Werktag) bzw. 7.00 – 22.00 Uhr (Sonntag)) noch nachts (22.00 – 6.00 Uhr (Werktag) 
bzw. 22.00 – 7.00 Uhr (Sonntag)) überschreiten.

Dabei gilt:
Bezugspunkt Richtungssektoren:
x: 807660,88    y: 5429911,60    (UTM-32, nördliche Hemisphäre) 
Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis C erhöhen sich die Emissionskontingente 
LEK um folgende Zusatzkontingente:

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691:2006-12, 
Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j
im Richtungssektor k LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist.

Ein Emissionskontingent im Sinne der DIN 45691:2006-12 besitzt dabei lediglich die im
Bebauungsplan als „Emissionsbezugsfläche“ dargestellte Fläche.

Anmerkungen:
Die festgelegte Höhe der einzelnen Lärmkontingente erfolgte aufgrund des Abstandes
zu den maßgeblichen Immissionsorten im Umgriff der Planfläche sowie der Einhaltung
der Immissionsrichtwerte.

Der Schalltechnische Bericht Nr. S2508092 vom 01.04.2026 von GeoPlan ist Bestandteil 
des Bebauungsplans. 

VII. PLANLICHE UND TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUM AUSGLEICH
1. Ausgleich im Geltungsbereich
Am westlichen Rand des Geltungsbereichs wird eine 3.377 m² große Ausgleichsfläche festgesetzt. 
Der Ausgleichswert beträgt 16.269 Wertpunkte. 

Entwicklung artenreiches Grünland
Im Bestand: Ausmagerung der Fläche durch 3-4 malige Mahd pro Jahr über 2 Jahre; 
Neuanlage: Aufbringen von Mähgut/Wiesendrusch/ ausgebürstete Samen o.ä.
naturnahe Begrünungsmethode aus artenreichen Flachlandmähwiesen. Die
Spenderfläche muss den Kriterien einer artenreichen Flachlandmähwiese
entsprechen (G214-GE6510)
Pflege:
2-schürige Mahd, 1. Schnitt ab 1. Juli, 2. Schnitt im Herbst, Abtransport desMähguts, keine 
Düngung, kein Einsatz von Pestiziden
Zielzustand: G212 (8 Wertpunkte)

Verbindung der Gräben als Grenze der Ausgleichsfläche. 

RRB: Zielzustand ist F31 Wechselwasserbereich Fließgewässer bedingt naturnah, kiesiger Grund.
Pflege: Ausräumen der Sohle alle 5 Jahre im Herbst

Wiesenvernässung durch Anstau des
Grabens mittels Setzen von Kanthölzern
und Staubrettern

Anlage einer Saumstruktur mit Reptilienhabitat in Form von Steinriegel
kombiniert mit Wurzelstöcken, Totholz, Häckselmaterial, Reisigmaterial, Sandgruben
Pflege:
1-malige Herbstmahd des Saums
Zielzustand:
O21 (10 Wertpunkte)

Die Ökontofläche ist mit Rechtskraft des Bebauungsplans herzustellen.

VIII. HINWEISE DURCH TEXT

Hinweise zur Grünordnung

Auswahl Sorten und Wuchstypen Solitärbäume
Für die Auswahl der Solitärbäume innerhalb der versiegelten Flächen wird empfohlen geprüfte hitze- und 
trockenheitsverträgliche Stadtbäume der "Galk-Liste" zu verwenden.

Gehölzpflege
Gehölzschnitt ist nur im gesetzlich zulässigen Zeitraum zwischen 01.10 und 28.02 zulässig.

Dachbegrünung
Dachflächen, die nicht für die Nutzung von PV-Anlagen genutzt werden, sollten extensiv begrünt werden.

Pflanzenbehandlungsmittel (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Düngemitteln ist auf den festgesetzten 
Vegetationsflächen zum Schutz des Grundwassers sowie von Tieren und Pflanzen und im Hinblick
auf eine möglichst standortgemäße und naturnahe Artenzusammensetzung nicht zulässig.

Sicherstellung des Pflanzraumes
Großbäume: Baumgruben: 200 x 200 x 100 cm
Kleinbäume: Baumgruben: 150 x150 x 80 cm
Gehölze:  Auftrag Oberboden: 20 - 30 cm

Grenzabstände
Die Grenzabstände gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten:
Zu Nachbargrundstücken:  
2,0 m  bei Einzelbäumen u. Heistern, sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe 
0,5 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von max. 2,0 m
Zu landwirtschaftlichen Grundstücken:  
4,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern, sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe
2,0 m  bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von max. 2,0 m
Im Übrigen wird auf die Vorgaben des AGBGB verwiesen.

Schutz des Mutterbodens nach § 202 BauGB
Vor jeder Baumaßnahme ist der anstehende Oberboden insgesamt zu sichern und zur Wiederverwendung 
zwischenzulagern (DIN 18915). Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu begrünen.

Saat- und Pflanzgut
Für Ansaaten und Pflanzungen im Gewerbegebiet ist die Verwendung von autochthonem 
Saat- und Pflanzgut zwingend erforderlich.  
Standortgerechtem Saatgut mit hohem Kräuternanteil (mind. 25 %)

Hinweise zum Immissionsschutz

1. SO großflächiger Einzelhandel/ SO Gärtnerei

Durch folgende Maßnahmen kann eine Einhaltung der reduzierten Immissionsrichtwerte für den Gewerbelärm 
gewährleistet werden.
Auflagenvorschläge: 
Vollsortimenter:
 Die Betriebszeiten des Einzelhandels sind auf den Zeitraum von 6.00 –

22.00 Uhr zu beschränken.
 Die Öffnungszeiten des Vollsortimenters sind auf den Zeitraum von 7.00 –

20.00 Uhr zu beschränken.
 Die Zulieferzeiten für den Be- und Entladeverkehr des Vollsortimenters sind auf

den Zeitraum von 6.00 bis 22.00 Uhr zu beschränken.
 An- und Abfahrten durch Mitarbeiter sind außerhalb der jeweiligen

Betriebszeiten nicht zulässig.
 Durch das Personal ist sicherzustellen, dass kein Leerlauf der anliefernden Lkw

im Anlieferbereich oder auf der Parkplatzfläche stattfindet.
 Die Be- und Entladungen der Waren in der Anlieferzone des

Verbrauchermarktes sind mit einem Elektro-Kleinstapler (bzw. E-Ameise) oder
Rollcontainern durchzuführen.
 Inkl. der Müllentsorgung sind maximal 14 Lkw zulässig, welche die Anlieferzone

des Verbrauchermarktes täglich befahren. Hiervon sind maximal 3
Anlieferungen innerhalb der Ruhezeiten von 6.00 – 7.00 Uhr oder von 20.00 –
22.00 Uhr zulässig.
 Die Einkaufswagen-Sammelboxen sind seitlich einzuhausen und zu

überdachen.
 Die Be- und Entlüftung für den Einkaufsmarkt (Auslässe ins Freie) darf einen

Schallleistungspegel von 75 dB(A) nicht überschreiten (Summenpegel). Der
Betrieb ist auf den Tagzeitraum (6h – 22h) zu beschränken.
 Der Gaskühler für den Einkaufsmarkt darf einen Schallleistungspegel von

75 dB(A) nicht überschreiten.
 Zusätzliche Außengeräte zur Kühlung oder Heizung (Splitgeräte,

Wärmepumpen etc.) an der Fassade des Gebäudes dürfen einen
Schallleistungspegel von 80 dB(A) (Summenpegel) nicht überschreiten.
 Falls die endgültige Lage der Außenaggregate (Verflüssiger, Auslässe,

Splitgeräte) von der angenommenen Lage der Geräte im schalltechnischen
Bericht Nr. S2508092 des IB Geoplan vom 01.04.2026 abweichen sollte oder
zusätzliche Geräte installiert werden sollen, ist eine Rücksprache mit dem
Berichtersteller durchzuführen und eine weitere Beurteilung der
schalltechnischen Situation einzuholen.
 Der Austausch bzw. die Leerung des Presscontainers ist auf den Zeitraum von

7.00 – 20.00 Uhr zu beschränken..

Gartenmarkt:
 Die Betriebszeiten des Gartenmarktes sind auf den Zeitraum von 6.00 –

22.00 Uhr zu beschränken.
 Die Öffnungszeiten des Gartenmarktes sind auf den Zeitraum von 7.00 –

20.00 Uhr zu beschränken.
 Die Zulieferzeiten für den Be- und Entladeverkehr des Gartenmarktes sind auf

den Zeitraum von 7.00 bis 20.00 Uhr zu beschränken.
 Inkl. der Müllentsorgung sind maximal 3 Lkw zulässig, welche die Anlieferzone

des Gartenmarktes täglich innerhalb des Zeitraums von 7.00 – 20.00 Uhr
befahren.
 An- und Abfahrten durch Mitarbeiter sind außerhalb der jeweiligen

Betriebszeiten nicht zulässig.
 Durch das Personal ist sicherzustellen, dass kein Leerlauf der anliefernden Lkw

im Anlieferbereich oder auf der Parkplatzfläche stattfindet.
 Die Einkaufswagen-Sammelbox ist seitlich einzuhausen und zu überdachen.
 Außengeräte zur Kühlung oder Heizung (Splitgeräte, Wärmepumpen etc.) an

der Fassade des Gebäudes dürfen einen Schallleistungspegel von 75 dB(A)
(Summenpegel) nicht überschreiten. Die Außengeräte sind an der Westfassade
des Gebäudes anzubringen.

Entwicklung artenreiche feuchter nasser Hochstaudenflur durch regelmäßige Mahd
Pflege:
Pflege durch periodische Mahd alle 3-5 Jahre
Zielzustand:
K123-K133 (7/11 Wertpunkte)

Es wird die 6.709 m² große Restfläche abgebucht. 
Der Ausgleichswert beträgt 40.528 Wertpunkte. 

2. Ausgleich in der Ökontofläche Fl.Nr. 150

Entwicklung artenreiches Grünland Ausmagerung der Fläche durch 3-4 malige
Mahd pro Jahr über 2 Jahre; anschließend streifenweises Aufreißen der Grasnarbe
und aufbringen von Mähgut/ Wiesendrusch/ ausgebürstete Samen o.ä.
naturnahe Begrünungsmethode aus artenreichen Flachlandmähwiesen. Die
Spenderfläche muss den Kriterien einer artenreichen Flachlandmähwiese
entsprechen (G214-GE6510)
Pflege:
2-schürige Mahd, 1. Schnitt ab 1. Juli, 2. Schnitt im Herbst, Abtransport des
Mähguts, keine Düngung, kein Einsatz von Pestiziden
Zielzustand:
G214-GE6510 (12 Wertpunkte)

Entwicklung artenreiche Nasswiese durch regelmäßige Mahd
Pflege:
2-schürige Mahd, 1. Schnitt ab 1. Juli, 2. Schnitt im Herbst, Abtransport des Mähguts,
keine Düngung, kein Einsatz von Pestiziden
Zielzustand:
G222-GN00BK (13 Wertpunkte)

Pflanzung einer 2-reihigen Hecke aus standortheimischen 
Gehölzen gemäß Artenliste. Die Straucharten sind jeweils
gruppenweise zu verwenden in Gruppen von 
2-5 Stück je Art.
Pflanzweite 1,5-1,5 m.
Es ist autochthones Pflanzmaterial aus dem Herkunfts-
gebiet 3 (südostdeutsches Hügel-und Bergland)
zu verwenden.
Mindestpflanzqualitäten:
Bäume als Heister 2 x v, 150-200cm Sträucher 2 x v, 
60-100cm, 4 Triebe.
Ein Verbissschutz ist anzubringen.
Zielzustand:
B112 (10 Wertpunkte)

Aushubarbeiten
Überschüssiges Aushubmaterial ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Es darf nicht in der freien Landschaft 
abgelagert werden. Dieses Verbot gilt insbesondere auf ökologisch wertvollen Flächen, wie Feuchtwiesen, 
Trocken- und Magerstandorten, Feldgehölzen, alten Hohlwegen, Bachtälern, Waldrändern usw.

I. PLANLICHE FESTSETZUNGEN

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Baugrenze

3. Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB

4. Grünflächen
§5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB

Bestandsgebäude mögl. Gebäude

Naturpark-
InfopavillonSichtdreieck

Emissionsbezugs-
fläche

Richtungssektoren mögl. Stellplätze

Flurgrenze 1141/2II. PLANLICHE HINWEISE Flurnummer

Höhenlinie 
mit Meterangabe

III TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
a. SO "GÄRTNEREI" UND "GROßFLÄCHIGER EINZELHANDEL"

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO. Abs. 2 Bau NVO 
mit Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel

maximale Verkaufsfläche: 1.200 m²
Zulässig ist der Verkauf von Lebensmitteln, Getränken sowie Waren die überwiegend der 
Nahversorgung dienen.

1.2 Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO. Abs. 2 Bau NVO 
mit Zweckbestimmung Gärtnerei

maximale Verkaufsfläche Gärtnerei: 2.000 m² 
mit einem Verkaufsraum von maximal 800 m²

Im gesamten Sondergebiet sind Vergnügungsstätten, Tankstellen, Beherbergungsbetriebe und Wohnnutzung
unzulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 max. zulässige 
GRZ : 0,8

2.2 Wandhöhe

Als Wandhöhe gilt das Maß von OK der Höhenfixpunkte 560,00 m ü. NHN 
bis zur Oberkante baulicher Anlagen. Die Eingangsebene der Gebäude darf vom Höhenfixpunkt um 
+/- 0,5 m abweichen.

WH I: 8,00 m 
WH II: 9,00 m 

Die festgesetzte maximale Wandhöhe darf durch technische Dachaufbauten um bis zu 2 m 
überschritten werden.

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen

Abweichend von der offenen Bauweise sind Gebäudelängen mit einer 
Länge von max. 70 m zulässig.
   
Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch eine Baugrenze festgesetzt. 
Parkplätze dürfen nur innerhalb der Umgrenzung für Nebenanlagen errichtet werden.

§ 9, Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB
6.   Flächen und Maßnahmen Naturschutz / Landschaftspflege

§5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr.16 und Abs.6 BauGB

Flächen für Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz 
und Regelung des Wasserabflusses
= Regenrückhaltebecken

5. Wasserflächen, Flächen für die Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung hinsichtlich 
Bauweise, Höhenfixpunkt und Wandhöhe

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft (Ausgleichsflächen)

+560.00

+562.00

Höhenfixpunkt SO Gärtnerei und SO großflächiger Einzelhandel  
= Höhenbezugspunkt für die zulässige Höhe baulicher Anlagen 
= Eingangsebene Gebäude eine Abweichung von +/- 50 cm ist zulässig

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 
überdachte Stellplätze, Carports, Garagen

Höhenfixpunkt Mehrzweckplatz
= Mittlere Höhenbezugspunkt  Geländeoberkante

+560.65 Höhenfixpunkt SO Gärtnerei und SO großflächiger Einzelhandel 
und SO  Mehrzweckplatz
= unveränderliche Höhe geplantes Gelände 
Zur Verbindung der Sondergebiete ist eine Rampe mit einer 
Steigung von maximal 3% zu erstellen.

4. Gebäudegestaltung

Dachform und Dachneigung

Mehrfeldsatteldach (Reihensatteldach)  20° - 25 °
Flachdach                                                    0°-5°

5. Abstandsflächen

Die Geltung der Abstandsflächen gemäß Art. 6  der BayBo wird angeordnet.

6. Geländeveränderung 

Die Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis zu einer Höhe von 2,50 m zulässig und 
mit einem Gefälle von max. 35°  auszuführen.
Stützmauern sind bis zur Grundstücksgrenze in einer Höhe von max. 1,75 m zulässig.

7. Stellplätze und Lagerflächen

Stellplätze und Lagerflächen im Freibereich sind in wasserdurchlässigen Belägen herzustellen 
(z. B. Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, oder andere wasserdurchlässige 
Belagsarten).

8. Einfriedung

Art: Industriezaun feuerverzinkt oder Maschendrahtzaun, geschlossene Elemente müssen außenseitig 
begrünt werden.
Höhe: max. 2,00 m ab OK fertigem Gelände
Zaunsockel: unzulässig; es sind ausschließlich Punktfundemente im Bereich der Säulen erlaubt; 
zwischen Zaun und Geländeoberfläche ist eine Bodenfreiheit von mind. 15 cm einzuhalten.

Lageplan Sektoren Kontigenierung und Emissionsbezugsfläche

Hinweise zum Gesundsheitswesen
Bei der Zulassung von Brauchwassernutzungsanlagen im Gebäude sind zumindest die Vorgaben der jeweils 
gültigen Trinkwasserverordnung sowie der DIN EN 1717 und DIN 806 einzuhalten. Brauchwassernutzungs-
anlagen sind dem Gesundheitsamt unaufgefordert anzuzeigen. Eine Bestätigung des Fachbetriebes zum 
Einbau der Anlagen nach dem Stand der Technik und der Wirksamkeit der notwendigen Sicherungs-
einrichtungen ist dem Gesundheitsamt vorzulegen.

Bodendenkmäler
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind keine Bodendenkmäler bekannt.
Zufällig zutage tretende Bodendenkmäler und Funde sind gemäß Art. 8 DSchG meldepflichtig an
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde.

Normen und Richtlinien
Die in den Festsetzungen genannten Normen und Richtlinien sowie die schalltechnische 
Untersuchung können zu den üblichen Öffnungszeiten bei der Gemeinde Rinchnach 
eingesehen werden.

Hinweise zur Landwirtschaft
Die bei fachgerechter Bewirtschaftung der umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen verursachten
Emissionen in Form von Staub, Gerüchen, Lärm, Erschütterungen etc. sind von den Anwohnern zu dulden, 
auch dann, wenn landwirtschaftliche Arbeiten nach Feierabend sowie an Sonn- und Feiertagen oder 
während der Nachtzeit vorgenommen werden, falls die Wetterlage während der Erntezeit solche Arbeiten 
erzwingt.
Bei Pflanzungen sind die Grenzabstände einzuhalten.

Klimaschutz
Das Gesetz zur Änderung des Bayerischen Klimaschutzgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften ist 
am 1. Januar 2023 in Kraft getreten und beinhaltet in § 2 die Änderung der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) mit der Einfügung eines neuen Art. 44a BayBO.
Art. 44a regelt die Photovoltaikpflicht (PV-Pflicht) u.a. für Nichtwohngebäude (Abs. 2).
Die Pflicht besteht bei der Neuerrichtung von Nichtwohngebäuden oder bei wesentlichen, 
verfahrenspflichtigen Änderungen und nach Satz 2 ab 1. Januar 2025 auch bei vollständiger 
Erneuerung der Dachhaut eines Gebäudes.

Das Schallgutachten sowie die den schalltechnischen Berechnungen und Festsetzungen 
zu Grunde liegenden Vorschriften, insbesondere DIN-Vorschriften, können bei der
Gemeinde Rinchnach, Gehmannsberger Str. 12, 94269 Rinchnach, zu den
regulären Öffnungszeiten (telefonische Terminvereinbarung wird empfohlen)
eingesehen werden.

Pflanzung einer mehreihigen Hecke aus
standortheimischen Gehölzen gemäß
Artenliste. Die Straucharten sind jeweils
gruppenweise zu verwenden in Gruppen
von 2-5 Stück je Art.
Es sind alle in der Liste angegebenen Gehölze 
zu verwenden.
Mindestens 10 % Bäume I. Ordnung
Mindestens 20 % Bäume II. Ordnung
Pflanzabstand in der Reihe 2 m, Abstand der 
Reihen 1,5 m
Pflanzqualität:
Bäume: Heister 2 x v., StU 10-12 oder 
Höhe 175-200
Sträucher: v., 100-125 truppweise pflanzen

10% Großbäume (Bäume I. Ordnung):
Acer platanoides - Spitzahorn
Prunus avium - Vogelkirsche
Quercus robur - Stieleiche
Tilia cordata - Winterlinde

20% mittelgroße Bäume (Bäume II. Ordnung)
Acer campestre - Feldahorn
Betula pendula - Sandbirke
Carpinus betulus - Hainbuche
Malus sylvestris – Wildapfel / Holzapfel
Prunus padus - Traubenkirsche
Pyrus communis – Wildbirne / Holzbirne
Salix fragilis - Knackweide
Sorbus aucuparia - Vogelbeere

Sträucher:
Cornus mas - Hartriegel
Corylus avellana - Hasel
Crataegus laevigata - Weißdorn
Crataegus monogyna - Weißdorn
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche
Prunus spinosa - Schlehe
Rosa canina – Hundsrose / Wildrose
Salix caprea - Salweide
Sambucus nigra – Schwarzer Holunder
Viburnum opulus - Schneeball

Die Pflanzung ist gegen Verbiss zu schützen.
Bis zum Bestandsschluss sind die Gehölze
jährlich im Sommer auszumähen.
Ausfälle von mehr als 10% sind gleichartig und 
gleichwertig zu ersetzen.
Zielzustand: B112 (8 Wertpunkte)

Gärtnerei

großflächiger 
Einzelhandel

Mehrzweck
platz

Gehweg

Feldweg

Geschotterter Weg

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Ein- und Ausfahrt

möglicher befestigter 
Fahrweg Parkplatz

zu pflanzende Einzelbäume:
Baum I. und II. Ordnung (Hochstamm) 
nach Artenliste in den textl. Festsetzungen
Eine lagemäßige Verschiebung um 5 m ist zulässig

1. SO Gärtnerei/SO großflächiger Einzelhandel

Zulässige Betriebszeiten: 6:00 -20:00 Uhr
Zulässige Öffnungszeiten: 7:00-20:00 Uhr

Anlieferungsbereiche sind jeweils am südlichen Gebäudeende unterzubringen.
Außengeräte für Kühlung oder Heizung (Splitgeräte, Wärmepumpen, etc.) sind im Bereich 
der Standorte gemäß Anlage 2 Gewerbelärm, Blatt 2 aus dem Schalltechnischen Bericht 
Nr. S1208092 vom 01.04.2026 zulässig. 

Im Zuge der Einzelbaugenehmigung muss die Einhaltung der zulässigen Emissionsrichtwerte unter Berück-
sichtigung der Vorbelastung nachgewiesen werden. 
(siehe dazu unter Hinweisen und im Schallgutachten die Auflagenvorschläge)

Hinweise zur Wasserwirtschaft

Starkregenereignisse / Überschwemmungen
Ein grundsätzliches Risiko für Starkregenereignisse kann nicht ausgeschlossen werden. Das
Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet oder wassersensiblen Bereich, dh.
es ist von einem hohen Flurwasserabstand auszugehen.
Entsprechend den Informationen durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe werden u. a. folgende vorbeugende Maßnahmen zum Schutz vor Sturzfluten
und Überschwemmungen empfohlen:
• Alle Eingangsbereiche und Oberkanten von Lichtschächten und außenliegenden Kellerabgängen sollten 
mindestens 25 Zentimeter höher liegen als die umgebende Geländeoberfläche.
• Alle möglichen Wassereindringwege in geplante Gebäude sind bis zu den relevanten Höhen zu verschließen.
• Unterkellerungen sollten wasserdicht ausgeführt werden.
• Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, um einen Rückstau aus der Kanalisation zu vermeiden.
Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig für
anliegende Grundstücke verändert werden.

Kanalhausanschlüsse (Regenwasser und Schmutzwasser):
Sofern aufgrund späterer Grundstücksteilungen oder aus anderweitigen Gründen zusätzliche Kanalhaus-
anschlüsse erforderlich werden, sind diese in einem separaten Verfahren bei der Gemeinde zu beantragen.
Im Falle einer Genehmigung liegt die Unterhaltslast für diese zusätzlichen Hausanschlüsse vollständig bei
den jeweiligen Anliegern. Dies gilt auch für die öffentlichen oder im Eigentum Dritter stehender Grundstücke.
Für nicht im Eigentum des jeweils betroffenen Anliegers stehende Grundstücksbereiche empfiehlt sich der
Eintrag einer entsprechenden Grunddienstbarkeit.

Brandschutz
Löschwasserversorgung
Für das im Bebauungsplan ausgewiesene Gebiet und die beschriebene Nutzung muss die Grundversorgung 
mit  Löschwasser gemäß DVGW-Merkblatt W405 im Umfang von mindestens 96 m³/h über einen Zeitraum 
von mindestens zwei Stunden im Umkreis von 300 m sichergestellt sein.
Dabei sind die Löschwasserentnahmestellen so anzuordnen, dass die jeweils nächstgelegene Löschwasser-
entnahmestelle innerhalb eines Laufweges von maximal 80 – 120 m erreicht werden kann.
Die erforderlichen Hydranten müssen einen Leitungsdruck von mindestens 1,5 bar aufweisen; dabei sind
nur Hydranten einzubauen, die über ein Prüfzeichen nach DIN-DVGW verfügen.
Rechtsgrundlage Art. 1 Abs. 2 S. 2 BayFwG § 9 Abs. 1 Pkt. 13 BauGB

Die dafür notwendigen zusätzlichen Hydranten und die evtl. zusätzlich erforderliche Saugstelle für die 
Entnahme aus der Rinchnacher Ohe  werden in der Erschließungsplanung berücksichtig berücksichtigt.
 
Die korrekte Umsetzung der Löschwasserversorgung liegt in der Verantwortung der Gemeinde Rinchnach. 
Die im Endausbau verfügbare Löschwassermenge aus dem Hydrantennetz ist durch die Gemeinde Rinchnach 
in eigener Zuständigkeit zu messen und gegenüber der Brandschutzdienststelle zu bestätigen.

SO
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 A 

 C 

Hinweise zu Glasflächen
Glasflächen mit mehr als 1 m² Fläche sind mit einem Schutz gegen Scheibenanflug von Vögeln gemäß 
aktuellem Stand der Technik auszuführen. Stark spiegelnde oder sehr transparente Glasflächen sind 
grundsätzlich unzulässig.
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Ausgleich für
GE Klosterfeld

Ausgleich für
Bohlenweg

Entwurfsverfasser: Vorentwurf:
Entwurf:
Fassung:

Regierungsbezirk Niederbayern

Geltungsbereich:

Betroffene Grundstücke:

M  1 : 1.000

Flurnummern 116, 117/5 TF, 99/2 TF, 99/7 TF und 
115 TF der Gemarkung Rinchnach 

Gemeinde Rinchnach
Landkreis Regen

Bebauungsplan
„Rosenau West, Einzelhandel mit Mehrzweckplatz 
und Mischgebiet“

VERFAHREN

1. Âufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)

Der Gemeinderat der Gemeinde Rinchnach hat in der Sitzung vom 05.08.2025  die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ...............  ortsüblich bekannt gemacht

2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf 
der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom .................... hat in der Zeit vom .................... bis .................... stattgefunden. 

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf 
der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom .................... hat in der Zeit vom .................... bis .................... stattgefunden.

4. Öffentliche Auslegung
Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte nach Bekanntmachung vom ...............  in der Zeit vom ...............  bis 
einschließlich ...............  .

5. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit dem Schreiben vom ...............  in der Zeit vom 
...............  bis ...............  (Frist: 1 Monat)

6. Satzungsbeschluss
Die Stadt ............. hat mit Beschluss vom ...............  die Bebauungsplanänderung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB, Art. 81 Abs. 2 BayBO 
in Verbindung mit Art. 23 GO in der Fassung vom ...............  als Satzung beschlossen.

Ausgefertigt
Ort ....................................                                                                                                                  .................................................
                                                                                                                                                                   .......
                                                                                                                                                                   1. Bürgermeisterin

7.  Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss zu der Bebauungsplanänderung wurde am …………… gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. Die Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft getreten.

Ort ....................................                                                                                                                  .................................................
                                                                                                                                                                   .....
                                                                                                                                                                   1. Bürgermeisterin

25.11.2025
28.04.2026
..................

Größe von rund 3,3 ha
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